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Pressemitteilung 

 

Berlin, 12.12.2022 

Weiterhin wenig Bewegung bei den Unternehmensinsolvenzen 

Im November 2022 steigen die Unternehmensinsolvenzen im Vergleich zum Vormonat 

leicht an. Im langjährigen Vergleich ist diese Zahl aber immer noch sehr niedrig. Eine 

Änderung könnte sich im kommenden Jahr in der Baubranche ergeben. 

Mit heutiger Pressemitteilung* veröffentlicht das Statistische Bundesamt die Zahl der Unter-

nehmensinsolvenzen für Januar bis September 2022 und den Trendindikator für den zurück-

liegenden Monat November. Demnach ist die Zahl der beantragten Unternehmensinsolvenzen 

in den ersten drei Quartalen im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 0,4 Prozent 

gefallen. Nach vorläufigen Angaben sind die beantragten Unternehmensinsolvenzen im No-

vember 2022 um 1,2 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen, nachdem sie im Oktober 

2022 gegenüber September 2022 um 18,4 Prozent zugenommen hatten. 

„Die moderate Steigerung der beantragten Unternehmensinsolvenzen in den letzten Monaten 

ist noch kein Indikator für einen langfristigen starken Insolvenzanstieg. Im langjährigen Durch-

schnitt ist sie ein nicht ungewöhnlicher Anstieg zum Jahresende“, erläutert Dr. Christoph Nie-

ring, Insolvenzverwalter und Vorsitzender des Berufsverbandes der Insolvenzverwalter und 

Sachwalter Deutschlands (VID). 

Neben den privaten Haushalten haben kleine und mittelständische Unternehmen, die über 

Standardlastprofile abgerechnet werden und weniger als 1,5 Millionen Kilowattstunden im Jahr 

verbrauchen, einen Anspruch auf die Übernahme des Dezembergas- und -wärmeabschlags, 

den der Bund als Soforthilfe eingeführt hat. Dies schafft Entlastung für die betroffenen Unter-

nehmen. Auf der anderen Seite stehen die Unternehmen immer noch vor einer hohen Inflati-

onsrate bei den Erzeugerpreisen. Es lässt sich deshalb kein eindeutiger Faktor ausmachen, 

der die weitere Entwicklung des Insolvenzgeschehens dominiert. 

„Ab dem Frühjahr 2023 dürfte sich die stark abschwächende Baukonjunktur auch auf die Un-

ternehmensinsolvenzen auswirken“, meint Niering. Ein Anstieg der Insolvenzzahlen in dieser 

Branche wird aber voraussichtlich keine größere Auswirkung auf die Arbeitslosenquote haben. 

Arbeitnehmer müssen aufgrund der anhaltenden Nachfrage nach Arbeitskräften und des de-

mographischen Wandels keine dauerhafte Arbeitslosigkeit befürchten. 

 

 

Quellen:  

* 1,2 % mehr beantragte Regelinsolvenzen im November 2022 als im Vormonat (https://www.desta-

tis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/Aktuell/aktuelle-insolvenzen.html) 

** Grafik des VID: Entwicklung der Unternehmensinsolvenzzahlen in der Coronakrise (IN-Verfahren), © Verband 

Insolvenzverwalter und Sachwalter Deutschlands (VID)/Dezember 2022, Grafik kostenfrei nutzbar 
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Nicht alle beantragten Insolvenzverfahren werden auch eröffnet. In der Regel liegt die Eröffnungsquote bei ca. 60 

Prozent. Voraussetzung einer Eröffnung ist ein Eröffnungsgrund sowie die voraussichtliche Deckung der Verfah-

renskosten. 

 

Über den VID: 

Der Verband Insolvenzverwalter und Sachwalter Deutschlands ist der Berufsverband der in Deutschland tätigen 

Insolvenzverwalter und Sachwalter. Mit mehr als 460 Mitgliedern vertritt er die überwiegende Mehrheit dieser Be-

rufsgruppe. Die Mitglieder verpflichten sich auf „Grundsätze ordnungsgemäßer Insolvenz- und Eigenverwaltung“ 

und zur Zertifizierung nach ISO:9001. Damit setzt der Verband Maßstäbe für eine unabhängige, transparente und 

qualitativ anspruchsvolle Tätigkeit in Insolvenz- und Restrukturierungsverfahren. Voraussetzung für die Mitglied-

schaft ist eine mindestens dreijährige Tätigkeit als Unternehmensinsolvenzverwalter oder Sachwalter. 
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